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§ 167 StGB Tatige Reue

StGB - Strafgesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Die Strafbarkeit wegen Sachbeschadigung, Datenbeschadigung, Stérung der Funktionsfahigkeit eines
Computersystems, Diebstahls, Entziehung von Energie, Veruntreuung, Unterschlagung, dauernder
Sachentziehung, Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht, Entwendung, Betrugs, betriigerischen
DatenverarbeitungsmiRbrauchs, Erschleichung einer Leistung, Notbetrugs, Untreue, Geschenkannahme durch
Machthaber, ForderungsmiRbrauchs, betriigerischen Anmeldens zur Sozialversicherung oder Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse, Wuchers, betrtgerischer Krida, Schadigung fremder Glaubiger, Beglnstigung
eines Glaubigers, grob fahrlassiger Beeintrachtigung von Glaubigerinteressen, Vollstreckungsvereitelung und
Hehlerei wird durch tatige Reue aufgehoben.

2. (2)Dem Tater kommt tatige Reue zustatten, wenn er, bevor die Behdrde @ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden
erfahren hat, wenngleich auf Andringen des Verletzten, so doch ohne hiezu gezwungen zu sein,

1. 1.den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden gutmacht oder
2. 2.sich vertraglich verpflichtet, dem Verletzten binnen einer bestimmten Zeit solche Schadensgutmachung zu
leisten. In letzterem Fall lebt die Strafbarkeit wieder auf, wenn der Tater seine Verpflichtung nicht einhalt.

3. (3)Der Tater ist auch nicht zu bestrafen, wenn er den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden im Zug einer
Selbstanzeige, die der Behorde (8 151 Abs. 3) sein Verschulden offenbart, durch Erlag bei dieser Behorde
gutmacht.

4. (4)Der Tater, der sich um die Schadensgutmachung ernstlich bemuht hat, ist auch dann nicht zu bestrafen, wenn
ein Dritter in seinem Namen oder wenn ein anderer an der Tat Mitwirkender den ganzen aus der Tat
entstandenen Schaden unter den im Abs. 2 genannten Voraussetzungen gutmacht.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/151
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/151
file:///

	§ 167 StGB Tätige Reue
	StGB - Strafgesetzbuch


